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Dienstag,  den 2. Mai 1911

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Die Herren  Stadtverordneten wer¬
den auf "

Freitag , den 5. Mai I. Fs .,
nachmittags 4 Uhr.

in den Bürgerfaal des Rathauses zur
s- ltzung ergebenst eingeladen.

Tagesordnung:
1. Antrag auf Bewilligung von 1000 Jt

ûr .P̂ le  Verglasung des Verbindungsganges
zwischen der Wandelhalle des Kochbrunnens
und der Herren -Toilette . Ber . Bau -A

2. Festsetzung eines Flnchtlinienplans für
die Krimhildenstraße . Ber . Bau -A.
. .. b- Abänderung des Fluchtlinienplanes
für den Distrikt Bierstaöterberg . Ber . B -A

4. Antrag auf Auszahlung des für Be¬
seitigung des Riveauüberganges der Staats¬
bahn in Erbenheim bewilligten Zuschusses
von 22 000 Jt.  Ber . Fin .-A. "
. .. Ö. DeAleichen auf Bewilligung von 500 M
für die Ausführung von Reparaturarbeiten
au einer Anzahl Bilder der Gemälde - und
der Herntzmannschcn Sammlung . Ber . F .-A
. .. «. Bewilligung des im Haushaltsplan
für 1911 nicht vorgesehenen Differenzbctra-
ges von 300 Jt  für einen Mittelschullehrer.
<JCt.

Desgleichen des im Haushaltsplan für
1911 nicht vorgesehenen Teilbetrages des
Witwengeldes für die Witwe des Lehrers
Philipp Höpp . Ber . Fin .-A.

8. Unentgeltliche Rückübertragung einer
an die Stadtgemeinde abgetretenen aber
nicht mehr erforderlichen Straßenfläche
(Schumann,traßc ). Ber . Fin .-A.

9. Antrag auf Nebertragung eines Rest¬
kredits von 500 Jt  des städtischen Kranken¬
hauses von 1910 auf das Rechnungsjahr1911. Ber . Frn .-A.

10. Magistratsvorlage betreffend den Um¬
bau der Wilhelmstratze . Ber . Bau -A.

11. Ankauf von Wiesengrundstücken im Ra¬
bengrund.

12. Verkauf einer städtischen Grundfläche
an der Goebenftraße.

18- Desgleichen einer städtischen Grund
nadje an der Platterstraße . 28203

Wiesbaden , den 1. Mai 1911.
Der Vorsitzende

»er Stadtverordneten -Versammlung.

Städtische
Säuglings - Milch - Anstalt.

Trinksertige Säuglingsmilch die Tagesvor-
tion^ für 22 Pfennig erhält jede minder¬
bemittelte Mutter auf das Attest jedes Arztes in
Wiesbaden.

Abgabestellensind errichtet:
1. in der Allgemeinen Poliklinik, Helenenstr. 21
2. in der Augenbeilanstalt für Arme. Kavellen-

strabe 32,
3.  im Christlichen Hospiz. Oranienstraßc 53.
4. in dem Hospiz zum hl. Geist. Friedrichstr . 24,
5. in der Drogerie Schoeller, Westendstr. 36.
6. in der Kafseeballe. Marktstr . 13.
7. bei Kaufmann M. Rathgeber . Moritzstr. 1.
8. in der Krippe. Gustav-Adolfstr. 20/22.
9. in der Paulincmtittung . Schiersteinerstr 31.

10. in der Speiseballe ..Blaues Kreuz. Sedan-
vlatz 5,

11. in dem Städt . Krankenhaus . Schwalbacher-
stratze 62.

12. in dem Städt . Schlachthaus. Schlachtbaus¬
straße 57 und

13.  in dem Wöchnerinnen-Aspl. Schöne Aus-
licht 34.
Bestellungen sind gegen Ablieferung des At

testes dort zu machen.
Unentgeltliche Belehrung über Pflege und

Ernährung der Kinder und Ausstellung von
Attesten erfolgt in der Mütterberatungsstelle
IMarktstraße 1/3) Dienstags . Donnerstags und
Samstags , nachmittags von 5 bis 6 Uhr

Bemittelte Mütter erhalten die Milch gegen
Einsendung des ärztliche» Attestcs bei der Säug¬
ling smilchan statt, Schlachchausstraße 24 frei ins
Haus geliefert , und zwar:
. .. *1-' L 5***** ** Mischung »um Preise von 10 Pfg.
für die Nasche: Nr . II der Mischung zum Preise
von 12 Pfg . für die Flasche: Nr . III der Mischung

drerse von 14 Pfg. für die Flasche: Nr . IV
der Mischung zum Preis « von 14 Pfg . für dieMasche.

Wiesbaden, 28. April 1911.
282°° Der Magistrat.

. Bekanntmachung.
9ft » ,25 ar? J- ^zember 1910 erfolgten

Rückzahlung auf die an-
Stadtanleilu Bnch-

T ” L ^ 1 1891t’on 2 340 000 Jt sindm9ett&€ Nummern gezogen worden-
A. \ k m Jt  Nr . 8 14 38 57 79

107 121 135 185 202 228 246 964 um sm

ei 689°3 432 469 490 639 562 568 577
BuchstabeA. kl a 50« Jt  Nr . 8 51 77 114

loO 211 222 246 285 286 300 310 341 361
8J5 410 424 472 493 549 568 595 646 729
754 7,1 780 816 833 855 895

Buchstabe A. 111ä 1000 Jt  Nr . 20 76 91 127
159 199 249 275 291 316 357 385 419 438
461 506 532 551 622 662 680 705 732 786
873 934 954 985 997 1058 1105 1123 1138
1170 1186 1197.

Diese Anleiheschein« werden hiermit zur Rück-
Eung aus den 1. Juli 1911 gekündigt, und
es findet von da ab eine weitere Verzinsung der¬
selben nicht mehr statt.

Di« Rückzahlung erfolgt nach Wahl der Jn-
bEr M  der hiesigen Stadthauvtkassc. fei der
Königlichen Seehandlung (Preußischen Staats¬
bank» zu Berlin oder bei der Dresdner Bank
zu rlerlm und »u Frankfurt a. M. in der nach
dem Fälligkeitstermine folgenden Zeit.

Durch Rückkauf von Anleihescheinensind wei
tere 17 200 Jt getilgt worden.

Rückstände aus früheren Verlosungen sindnicht vorhanden.
Wiesbaden, den 10. Dezember 1910
_ _ __ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Bei der am 2 Dezember 1910 erfolgten

27. Verlosung bebufs Rückzahlung auf die an¬
fangs 4%, jetzt 3% % t8€ Stadtanleihe vom 15
August 1883 von 3 088 200 Jt  sind folgende Num¬
mern sezogen worden:

BuchstabeP . -i 200 Jt  Nr . 7 21 38 98 120
137 157 175 199 209 228 243 277 -»88 311
346 419 420 487 522 631 706 794 819 848
888 910 928 933 941.

»utöftube Q . ä 500 Jt  Nr . 7 16 32 61 68
110 115 149 184 263 289 315 352 435 461
519 573 620 689 693 751 786 802 838 891
955 982 997 998 1000.
. Buchstabe * . k lOOO Jt  Nr . 6 47 58 88 100
137 179 185 227 282 341 360 424 432 478
549 576 595 618 688 769 822 862 893 971K. i“ IS. 1,28 1168 12,0 1250 1272

JSnMabt  S . k 2000 Jt  Nr . 9 99 140 174
220 295 310 382 422 442 480 478 497.

Diese Anleihescheinewerden hiermit zur Rück¬
zahlung auf den 1. Juli 1911 gekündigt, und
es findet von da ab eine weitere Verzinsung der
selben nicht mehr statt.

Di« Rückzahlung erfolgt nach Wahl der In¬
gber bei der Stadtbauvtkasse dahier, bei dem
Bankhanfe S . Bleichröder zu Berlin oder bei ber
Filiale der Bank für Handel und Industrie zu
Frankfurt a. M. in der nach dem Fälligkeits¬
termin folgenden Zeit.

?lus fruyeren Bertol ungen find noch nicht »ur
Einlösung gekommen:

1. Z«m 1. Juli 1909:
Buchstabe P . Nr . 96 über 260 Jt.

2. Zum 1. Juli 1910.
Buchstabe P . Nr . 16. 239. 573 und 868 über

i« 200 Jt.
Buchstabe Q . Nr . 560 und 912 über je 506 Jt.
Buchstabe R. Nr . 586 über 1090 Jt.
Wiesbaden, den 10. Dezember 1910.

Der Magistrat.

26. Jahrgang.
Bekanntmachung.

o Anmeldung zur Reinigung der Sand- und
»ettiange in den Privatgrundstückensowie zur
Reinigung und Unterhaltung der Oelvissoirs
nnü schriftlich oder mündlich an das Rechnungs-

^ ^ tadtbananites, Rathaus. ZimmerNr. 68, zu richten.
. . . Die^Reinigung der auf Skvaßengcbiet befind¬
lichen Sandtange von Regen- und Küchen-Fall-
rohren geschieht gemäß § 5 des Känal -OrtS-
statuts vom 11. Avril 1891 bindend aus Kosten
der Hauseigentümer.

Für das Rechnungsjahr 1911 bleibt das ieit-
berige nachfolgend abgedrucktePreisverzeichnis
bestehen. vierzu wird bemerkt, daß bei monat-
l'ch zweimaliger Reinigung der Sinkstofsbehälter
eines Hausgrundstücks die einjachcn. bei monat¬
lich viermaliger Reinigung die zweifachen, und
bei monatlich achtmaliger Steinigung die vier¬
fache» «ätze des Preisverzeichnisses zur Berech¬nung konunen.

Diesem Preisverzeichnis sind die bisherigen
Einhcitsprciie für die von ber Stadtgcmeindc
übernommene Reinigung und Oelbehandlung
?cr  privatgrundstücken bestehenden sogcnann-len Lelpissorrs beigefügt.

Wiesbaden, den 18. März 1911
_ __ Der Magistrat.

Dtädt. Volkskindergarten.
(Thunes-Stiftung .)

mir den Volkskindergarten sollen Hospitan-
tinnen angenommen iverden. welche eine auf alle
Teile des Dienstes sich erstreckende Ausbildung
erhalten. so dag sic in die Lage kommen, sich

als Kindergärtnerinnen in Faiiiilien ihrenUnterhalt zu verschaffen.
Vergütung wird nicht gewährt.
Anmeldungen werden im Rathausc . Zimmer

Nr . 13. vormittags zwischen 9 und 12 Uhr cnt-gegengenommen.
Wiesbaden, den 13. Avril 1911.

28181 - _Der Magistrat.
Volksbadeanstalten.

Die städtischen Volksbadeanstalten sindgeöffnet:
In den Monaten Mai bis einschließlich

September von vormittags 7 Uhr bis abends
S ?- Uf den Monaten Oktober bis ein-
schlreßlich Aprrl von vormittags 8 Uhr bisabends 8 Uhr.
,^ Die aK$n1"^ aöteil“Il öcn find von 11/aUhr bis 2i/a Uhr nachmittags geschlossen.

An Samstagen und an Tagen vor Feier¬
tagen sind diese Abteilungen ohne Unter-
brechuna bis 9 Uhr abends geöffnet.
. Frauenabteilungen sind stets von
1 bis 4 Uhr nachmittags geschlossen.
28297 Städtisches Maschinenbanamt.

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die
obigen Vorschriften unterwirft sich der Verein
bezw. die Gesellschaft einer vom Magistrat unter
Ausschluß des Rechtsweges sestzusetzenden und i::i
Verwaltungszwangsversahren einziehbaren Ver¬
tragsstrafe von 50 M-. Ferner wird dem zuwider-
handelnden Verein usw. in der Folgezeit die Er¬
laubnis zur Benutzung von Plätzen im städti.
jchem Wald in der Regel versagt.

2. Jeder Fcstplatz wird für einen Tag nur ei.
ncm Verein zur Verfügung gestellt; eS ist also
nicht erlaubt , daß zwei oder mehr Vereine gleich¬
zeitig einen Festplatz benutzen.

3. Die Erlaubnis wird nur für folgende Platz-erteilt:
a) nn Sonn - und gesetzlichen Feiertage « :

Auszug
**£ . d« Straßenvolizei-Brrordnnng für den

Stadtkreis Wiesbaden vom 10. Oktober 1910
8 87.

1. Kindern unter 10 Jahren ohne Begleitung
erwachsener Personen, und Kinderwärterinuen.
die sich in Ausübung ihres Berufs befinden, ist
der Aufenthalt in der Kochbrunnenanlage und
der Trinkhalle daselbst untersagt.
. 2. Personen in unsauberer Kleidung, ferner
solchen Personen , welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führen , ist der
Aufenthalt in der Kochbrunnenanlage und Trink¬
halle. sowie der Durchgang durch die Anlage
nicht gestattet.
... A Fn der Zeit vom 1. April bis 1. November
ist, .das Rauchen In der Kochbrunnenanlage bis
9 Uhr vormittags verböten.

4. Das Mikbringen von Hunden in die Koch-
brunneiianlage und Trinkhalle ist verboten.

5. Während der Brnnnenmusik darf die Ver-
bmdunasstraße zwischen Taunusstraße und
Kranzplab mit truhrivcrk jeder Art nur im
Schritt befahren werden.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, den 1. April 1911.

38178 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Bei der am 2. Dezember 1910 erfolgten

24. Verlosung behufs Rückzahlung auf die 3* l**4 /z
Prozentes« Stadtanleihe vom 1. Januar 1887 im
Betrag « von 1800 000 Jt  wurden folgende Num¬
mern gezogen:

Buchstabe T. k 200 Jt  Nr . 12 93 137 172
203 217 234 248 278 294 323 368 422 464
472 476 478 483 490 491.

Buchstabe U. k 500 Jt  Nr . 8 26 51 76 106
113 122 137 174 192 268 282 324 366
396 431 446 465 525 559 609 615 665 677
088 715 732 743 755 772 794.

Buchstabe V. k 1Q00 Jt  Nr . 16 59 105 117
157 202 233 244 278 288 316 330 361 368
397 426 461 505 560 577 643 652 706 733
762 809 851 890,

Buchstabe W. k 2000 Jt  Sür . 8 60 93 113
164 190.

Diese Anleiheschein« werben hiermit zur Rück¬
zahlung auf »den 1. Juli 1911 gekündigt, und
es findet von da ab eine weitere Verzinsung der¬
selben nicht mehr statt.

Di« Rückzahlung erfolgt nach Wahl der In¬
haber bei der Stadtbauvtkasse hier oder bei der
Deutschen Vereinsbank zu Frankfurt a. M. in
der nach dem Fälligkeitstermine folgenden Zeit.

Rückstände aus früheren Verlosungen sind
nicht vorhanden.

Wiesbaden, den 10. Dezeniber 1910.
_ Der Ma gistrat. ^

Die Abaabcstclle der städtischen Säug-
lingsinilchanstalt bei Herrn Kanfmann

Fliegen.  Wellritzstraße 44, wird am
30. April 1911 aufgehoben.

Vom 1. Mai l . I . ab :vird eine neue Ab-
gabcstelle bei Herrn Verwalter Fuchs,
Apeisehaus des Vereins zum blauen Kreuz,
Scdanplatz 5, errichtet . 28201

Wiesbaden,  den 28. Avril 1911.
Der Magistrat . — Armenverwaltunq.

Bekanntmachung.
Bon Unbekannt unter der Nr . 0625908

heute 20 Jt  für die Armen erhalten zu ha
den . bescheinigt dankend

Wiesbaden , den 29. April 1911. 2820:
Der Magistrat — Armenvernviltung.

Bekanntmachung.
Zufolge Verfügung des Kricgsministerinms

sollen zur Besetzung der Stellen von oberen
GarntsonverwaltiunÄsbeamten im Mvbilmachuiigs
falle in Zukunft Mannschaften der Lanüivehr her-
anaezogen werden, die für diesen Zweck auf
Grund freiwilliger Meldung im Frieden beson¬
ders .ausgebildet werden sollen. Die Ausbildung
erfolgt während der Zugehörigkeit zur Land¬
wehr 1. Aufgebots durch zwei Uebuugen von
6 ANo 4 Woch-en b<̂i einer der Garnisonver-
waltungcn : Frankfurt a, M. oder Worms . Die
nächste Uebnng beginnt am 1. August 1911.

Unteroffiziere und Unteroffizier -Aspiranten
der Landwehr 1. Aufgebots , bie freiwillig hierzu
bereit sind, können sich imter Vorlage eines
selbstgeschriebenen Lebenslaufes bis 15. Mai
d. Js .. vormittags , »bei dem hiesigen Bezirks,
kommando — Dotzheimerstratze 7 — melden.
28199 König!. Berirkskommando.

aus dem Glasberg,
aus der Himmelswiose,
im Cichelgarten,
unter den Herreneiche»,
im Distrikt Kohlheck,
ians diesen Plätzen dürfen Tische nn)
Bänke aufgestellt werden);

b) an Werktagen:
Für die Plätze unter a) weiter:

6. am Augusta-Viktoria-Tempel.
■7. am Streckcrsloch, sog. Duchslöcher,

(auf den Plätzen unter 5 und 6 dürfen
keine Tische und Bänke aufgestellt wer¬
den).

4. Die Plahgelnchr einschl. Reinigung , Ucber-
wachung der Festplätze, sowie für Beseitigung "t,
waiger kleiner Beschädigungen wird wie folgt fest,
gesetzt und ist an die Stadthauptkasse für Rech,
nun g des Mziseamts zu zahlen.

ai An Sonn , und gesetzlichen Feiertagen:
Für den Glasberg , die Himmelswiese und den

Eichelgarten je 30 M,  für die Herreneichen 20 JH,
für den Distrikt Kohlheck 1b Jt.

bl An Werktagen:
Für den Glasberg für den Tag 15 Jt  und Für

alle ^übrigen aufgeführten Plätze für den Le«
Größere Beschädigungen der Plätze müssen

nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen besonders
vergütet werden. Hierüber entscheidet der Magi- .
jtrat mit Ausschluß des Rechtsweges endgültig.

Mit dem Weldfeste etwa perbundene Lunl .ar»
kciten (Musik, Tanz usw.), welche nach der Lust-
l'avkeüssteueroodnung hiesiger Stadt steuerpflich¬
tig sind, sind den Bestimmungen dieser Ordnung
entsprechend besonders anzumelhen und zu oer. .
steuern.

Die Gebühren sind im voraus an die Stadt-
hauptkasse, die etwa fällige Lustbarkeitssteuer ist
im voraus an das Akziseamt,, Abfertigungsstelle
Neugasse 6 a, zn zahlen ; die Gebühren w-rden
nur zurückerstattet, wenn die Benutzung des
Platzes infolge ungünstiger Witterung unterblei¬
ben mußte.

Außerdem ist in den zutreffenden Fällen die
verwirkte Schanckbetrieibssteuer zur städtischen
Steuevkasse ebenfalls im voraus zu entrichten.

5. Die Erlau 'bnis zur Abhaltung eines Wald-
festes ist mindestens drei Tage vor der Beran-
staltung bei der Akzisevemvaltung einzuhoicn.

Dieselbe wird jedoch nur dann erteilt , wenn
seitens des Antragstellers eine Bescheinigung des
städtischen Feuevwehrkommandos, wonach b"rfel£-:
sich verpflichtet, die Kosten der etwa etüii

Bekanntmachung.
Auf dem Nordfriedhof und auf dem alten

Friedhöfe an der Platterstraße befinden sich bei
vielen Grabstellen die Einfriedigungen , Deck
steine pp. nicht in ordnungsmäßigem Zustande

Die Besitzer dieser Grabstellen werden hiermit
aufgefordert , diese Mitzstände bis zum 1. Augustd. Js . abzustellcn.

Sollte dieser Auffordernng nicht nachgekommen
iverden, io wird die Friedhofs -Deputation von
dem ihr laut § 19 der Friedhofs -Ordnung vom
20. Mai 1908 zustehendcn Rechte Gebrauch machen
und die schadhaften oder iimgesiürzten Denksteine,
Gitter pp. auf Kosten der Besitzer entfernen laffen

Wiesbaden, den 27. Avril 1911.
28194 _ Die Friedhofs -Deput ation.

Bekanntmachung
betr. die Abhnliunz von Waldfesten im hiesigenGemcinbowalidk

1. Die Benutzung von Plätzen im städtischen
Wald zur Abhaltung von Waldfesten wird Ber.
einen und Gssellschaften nur unter der Bor-
aUmsetzung gestattet, daß sie unter sich geschlos-
sen bleiben.

In allen etwaigen Ankündigungen wie in
Zeitungen , Maucranschlägen usw. muß beson¬
ders hexvorgehobe,, werden, daß Speisen nnb
Getränke an nicht zum Verein gehörige Personen
nicht abgegeben werden.

Ferner ist jeder feiernde Verein verpflichtet,
an- leicht bemerkbaren Stellen am und auf dem
bete. Waldsesdplatze — auch bei den Bierzopf¬
stellen — vorschriftsmäßige Plakkate an den von
zur Beaufsichtignng etwa beorderten Atzise- oder
Wald- ppi Schichbeamten bezeichneten Stellen
auszuihängcn mit der Aufschrift:

„Speisen und Getränke werden nnx an
zum. V. . — folgt Namen des Vereins

. . . . Vereine gehörige Personen ab
gegeben."

Di ? Plakaic niüssen in großer deutlich evkcnn-
barer Schrift nach Anweisung des Mziseamts
ausgöführt sein.

Außerhalb des Festplatzes dürfen weder Pla.
fa e angebracht, noch Biermarken ustv. vertrieben
oder auf sonstige Weise Gäste angelockt werden, oz.zgg

sich verpflichtet, die Kosten der etwa evföroerüch
werdenden feuerpolizeilichen Ueberwachung zu
tragen , vorgelegt wird.

Mchr als zweimal im Jahre wird demselben
Verein die Erlaubnis zur Abhaltung eines Wald,
festes nicht erteilt.

Die Hergabe eines Platzes zur Abhaltung ei-
nes Waldsestes kann ohne Angabe von Gründen
den verweigert werden.
, 6. Die Anweisung der Plätze erfolgt durchdas Atziseamt.

Vereine usw., sowie alle, -welche im Wald; l«.
gern, haben in allen Fällen den Anweisungen der
Forstbeamten , Feldhüter  und der mit
der Aufsicht etwa besonders betrauten Akzisebe.
amten unweigerlich Folge zu leisten (vergl. L 9
des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1. ?lpcil
1880), sowie die bestehendenVorschriften über den
Schutz und di« Sicherheit des Waldes und d-r
Schonungen imte zu halten (vergl . insbesondere
§. 368 Nr. 6 des Reichsstraf-,c!etzbuches. &§ 36 und
44 des Feld- und Forsipol izeigcsetzs, 8 17 p«r
Regiecungspolize,Verordnung dom 4. Morz 1889).

7. Waldfeste müssen in d-r Zeit vom 1. Juni
bis 1. September um 9 Ubr abends, in der übri¬
gen Zeit um 8 Uhr abends beendet sein.

8. Die auf den unter Za genannten Pstl^en
etwa aufgestellten Tische und Bänke müssen am
folgenden Tage in der Frühe und falls
das Waldfeft an einam Tage, vor einem
sonn - oder gesetzliche!; Feiertag : cba--hal¬
ten wurde, cm Abend desselben Taa -s
wieder entfernt werden. Auf dem dem Pulver,
hau,e zu be'cgcnen Teile des Festplatzes „a-.f dem
Glasberg dürfen Buden, in -denen nekocht oder
gebrate,-. wird, nicht ausgestellt und Lamp-onS etc.nicht benutz.» werden.

Wird diese Entfernung über -den Vorm.ttaa
bSw- den Abend verzögert, so gehen de Tische und

tslgentnm oer Stadtverwaltung
ube!, weiche ermächtigt ist. über letztere frei nach
,-hrem Ermessen zu verfügen. Etwaige Ersätzen,
spräche dritter hat der Verein usw. oder ber «Le,
welcher die Erlaubnis erwirkt hat , zu vertr -ten

Dleic Bestimmung gilt auch für den Fall , daß
die voryerig^ Euiholung ber Erlaubnis n-rsäum:

-urc lolchem Falle hat auch die Nach.
E . ^ m *et 4 ^ °tetzten Abgaben zu Z

Wiesbaden, den 20. März 1910.
000 ?f . Der Magistrat.

^ ^ nnUnachung wird hiermit

Wiesbaden, den 1. Mai 1911.

Stäbtifches Akzifeamt.
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